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 Veröffentlicht am 28.02.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

AbgEO §67 Abs3;

AbgEO §67 Abs4;

AbgEO §74 Abs2;

EStG 1972 §2;

EStG 1972 §27;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1989, 347;

Rechtssatz

Die Frage, ob und wann ein gepfändetes Sparbuch zu verwerten war, kann nicht Gegenstand eines die

Abgabenfestsetzung betre enden Verfahrens sein. Die Zinsen aus dem gepfändeten und nicht verwerteten Sparbuch

sind jedenfalls dem Sparbuchinhaber zuzurechnen.
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